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4.4                                       Pflege- und Instandhaltungsweg
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PLANZEICHENERLÄUTERUNG UND SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung v.

8.12.1986 zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.7.1996 (GBGl I S. 1189)

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung v.

23.1.1990 zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.4.1993 (GBGl I S. 466)

der Planzeichenverordnung - 5. Verordnung über die Ausarbeitung der 

Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990

und der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.8.19951.0 Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1                      Sondergebiete (§11 BauNVO) Wohneinrichtungen

2.0      Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1              Grundflächenzahl
Grundflächenzahl als Höchstwert

(§16 Abs. 2 Nr. 1 sowie §§17 u.19 BauNVO)

2.2              Geschoßflächenzahl
Geschoßflächenzahl als Höchstwert

(§16 Abs. 2 Nr. 2 sowie §§17 u. 20 BauNVO)

2.3              Zahl der Vollgeschosse
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

(§16 Abs. 2 Nr. 3 u. Abs. 3 Nr. 2 sowie §20 Abs. 1 BauNVO)

2.4              Höhe baulicher Anlagen
Oberkante als Höchstgrenze

(§16 Abs. 2 Nr. 4 u. Abs. 3 Nr. 2 sowie §18 BauNVO)

3.0      Bauweise, Baulinie, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§22 u. 23 BauNVO)

3.1              Offene Bauweise
(§22 Abs. 2 BauNVO)

3.2              Geschlossene Bauweise(§22 Abs. 3 BauNVO) 

3.3              Baugrenze

(§23 Abs. 3 BauNVO)

4.0      Verkehrsflächen   (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und Abs. 6 BauGB)

4.1                                       Innergebietliche Erschließungsstraße
4.3                                       Gehwegfläche

4.5                                       Fußweg4.6                                       Radweg4.7        Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

4.7.1                                    Stellplätze
5.0      Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

(§9 Abs.1 Nr.  12, 14 und Abs. 6 BauGB)5.1.0                                    Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

5.1.1                                    Elektrizität (hier: Trafostation)

5.1.2                                    Fernwärme
5.1.3                                    Hochbehälter

5.1.4                                    Trinkwasserpumpstation

5.1.5                                   Brunnen
5.2                                      Regenwasserrückhaltung

6.0      Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

6.1                                       oberirdischhier: 110-kV-Freileitung

7.0      Grünflächen           (  9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

7.1                                     Private Grünfläche
7.1.1                                 Parkanlage "Verkehrsgarten"

7.1.2                                  Spiel- und Freizeitanlage

7.1.3            Spielwiese7.1.4            Sportplatz
7.1.5            Tennisplatz7.1.6            Grillhütte

7.2              Verkehrsgrün
8.0      Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

(§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)
8.1                                    Wasserflächen

8.3                                    Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

8.3.2                                 Wasserschutzgebiet Zone W II 

8.3.3                                 Wasserschutzgebiet Zone W III A

9.0      Flächen für die Landwirtschaft und Wald

(§9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)
9.1                                   Flächen für die Landwirtschaft

9.2                                  Flächen für Wald10.0      Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB), die im Sinne der Ein-

10.1                                    Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

10.2                                    Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie Bindungen für

Bepflanzungen und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und

Gewässern (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB und Abs. 6 BauGB)

10.2.1                                 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

10.2.2                                 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und

für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen sowie Gewässer (§9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

10.3                                   Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten

im Sinne des Naturschutzrechts (§9 Abs. 6 BauGB)

10.3.2                                Landschaftsschutzgebiet "Elzbachtal" 

10.3.3                                Biotop (§24a-Biotope)

12.0      Sonstige Planzeichen

__________________________________________________________________

12.1                                   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§9 Abs. 7 BauGB)

13.0      Sonstige Darstellungen

__________________________________________________________________

13.1                                    Gebäudebestand

SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN
1.      PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§9 Abs. 1 u. 2 BauGB und BauNVO)

1.1    Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

In den Sondergebieten sind ausschließlich die für das Sondergebiet spezifi-

schen Nutzungen wie Wohn- und Pflegeheime, Werkstätten, Therapie-, 

Verwaltungs-, Wirtschafts-, Schul- und Freizeitnutzungen erlaubt. 

(Vorhandene Gebäude genießen Bestandsschutz.)

1.2    Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Minderungsmaßnahmen M 1 und M 3

Die zulässige Zahl der Vollgeschosse sowie die Höchstwerte der Grund-

flächenzahl und der Geschoßflächenzahl sind durch Eintragung im

zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes (Nutzungsschablone) festgesetzt.

1.3    Höhenlage baulicher Anlagen (§9 Abs. 2 BauGB)
Die Werkstattgebäude dürfen eine max. Höhe von 8 m aufweisen. Die Maße 

beziehen sich jeweils auf die Höhe der Straßenbegrenzungslinie an

der Grundstücksgrenze.

1.4    Nebenanlagen (§14 Abs. 1 BauNVO)Nebenanlagen im Sinne von §14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.5    Stellplätze und Garagen (§9 Abs. 1 Ziffer 4 u. 22 BauGB)

Die Herstellung von Stellplätzen erfolgt nach §37 LBO für Baden-Württemberg.

1.6    Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§9 Absatz 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb der Uferschutzzone (25 m) der Elz und innerhalb der Pufferbereiche

nach §24a NatSchG Ba-Wü geschützter Biotope (5 m) wird jegliche Bebauung

1.7    Verkehrsflächen (§9 Absatz 1 Nr. 11 und §20 BauGB)
Oberflächenbefestigungen von Straßen, Geh- und Radwegen, Stellplätzen,

Grundstückszugängen und Zufahrten sind mit versickerungsfähigen Pflaster-

ist auf den Belag abzustimmen.

Anfallendes Dachwasser sowie leicht verschmutztes Oberflächenwasser von 

Wegen und Plätzen sind auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. 

Empfehlung: Zum Hochwasserschutz und zur Grundwasserneubildung wird die Ver-

wendung von Regenrückhalteanlagen empfohlen. Die Ableitung des Regenwassers

sollte in Teichen bzw. Zisternen auf den einzelnen Grundstücken vorgenommen

Entsprechend der Eingriffsermittlung im Grünordnungsplan werden Pflanz-

maßnahmen als Minderungsmaßnahmen oder Kompensationsmaßnahmen festgesetzt.

Verkehrsgrünflächen  -  Kompensationsmaßnahme K 1.2.1

Durch Planeinzeichnung sind Straßenrandbepflanzungen als Verkehrsgrün-

flächen festgesetzt. Sie werden in Form von hochwachsenden Laubbäumen  

gepflanzt und sind zu unterhalten. Eine Überfahrt über diese Fläche 

zum Anschluß der angrenzenden Grundstücke ist zulässig.

Stellplätze  -  Minderungsmaßnahme M 4c

Für jeweils 5 Stellplätze ist mind. 1 Großbaum mit einer Pflanzscheibe

von mind. 4 m2 oder alternativ für jeweils 3 Stellplätze jeweils 1 Klein-

baum mit einer Pflanzscheibe von mind. 2 m2 zu pflanzen.

Pro 100 m2 Pflanzfläche sind gemäß Pflanzenliste im Anhang mind. zu pflanzen:

1 Kleinbaum2 Großsträucher4 Normalsträucher
8 Kleinsträucher

Fassadenbegrünung  -  Minderungsmaßnahme M 4a

Fassadenflächen, die auf einer Länge von 5,0 m keine Fenster, Tor- oder 

Türöffnungen enthalten, sind pro angefangene 5,0 m Länge mit einer 

Kletterpflanze (Mindestgröße 100/125) zu bepflanzen (siehe Pflanzenliste 

im Anhang), damit ungegliederte Fassadenteile durch Bepflanzung gegliedert

1.12    Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und Gewässern 

Erhaltenswerte Biotopflächen (Bäume und Gehölze einschl. Unterwuchs) sowie

besonders erhaltenswerte Einzelbäume und Gehölze werden entsprechend der

2.0    ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(§§74 und 75 LBO für Baden-Württemberg)
2.1    Fassadengestaltung (§11 Abs. 2 und §74 Abs. 1 LBO)

Als Fassadenmaterialien werden nur natürliche Baustoffe (keine Kunststoffe)

in gedeckten Farbtönen zugelassen. Leuchtende, grelle, rein weiße oder

2.2    Gestaltung der Freiflächen (§9 und §74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Mind. 50 % der nicht überbaubaren Fläche darf nicht befestigt werden.

Von den gesamten zulässigen Flächenbefestigungen sind mind. die Hälfte 

wasserdurchlässig (Einkornbetonsteine, Schotterbelag etc.) zu gestalten.

3.8    Sonstige AuflageBei Einrichtungen und Baumaßnahmen, die krankenhausähnlicher Sonder-

einrichtungen bedürfen und von denen eine Wassergefährdung ausgehen 

kann, sind besondere technische Schutzvorkehrungen zu treffen, die im 

Bauantrag näher darzustellen sind.

Jedem Bauantrag ist ein Begrünungsplan beizulegen, aus dem ablesbar ist,

daß auch die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes einge-

halten werden. Der Begrünungsplan hat auch Aussagen zur Flächenbefesti-

giung zu machen.

Verfahrensvermerke:Aufstellungs- und Entwurfsbeschluß am:  20.9.1995

Die Stadt hat die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen

(§1 Abs. 3 BauGB)

Bekanntmachung am:  18.10.1995
(§2 Abs. 1 BauGB)

vorgezogene Bürgerbeteiligung vom:   19.08.1996   bis:   20.09.1996

Die Stadt hat die Bürger und die Träger öffentlicher Belange, die von der 

Planung berührt werden, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-

nung öffentlich unterrichtet und Möglichkeiten zur Erörterung gegeben

(§3 Abs. 1 BauGB)

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

vom:   23.07.1996     bis:  30.09.1996

Die Stadt hat die Träger öffentlicher Belange, die von der Planung 

berührt werden, beteiligt und für deren Stellungnahme eine Frist von 

10 Wochen gesetzt.
(§4 Abs. 1 BauGB)

Öffentliche Auslegung von:       17.03.1997      bis:    18.04.1997

Der Bebauungsplan wurde inklusive der schriftlichen Begründung

für einen Monat ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche

vorher ortsüblich bekanntgegeben

(§3 Abs. 2 BauGB)

Satzung am:Die Stadt beschließt den Bebauungsplan als Satzung

(§10 BauGB)

Inkrafttreten am:Der Bebauungsplan wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe nicht 

beanstandet, anschließend ortsüblich bekanntgemacht und ist in Kraft 

getreten.(§12 BauGB)

Die Planer:                        Der Oberbürgermeister:

REGIOPLAN INGENIEURE GmbH

Großsachsener Str. 25
68542 Heddesheim
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nungen der Flurstücke sowie der katastermäßige

Die Übereinstimmung der Grenzen und Bezeich-
Datum: . . . . . . . . . . . . . . .

Unterschrift: . . . . . . . . . . . .

UND TEILAUFHEBUNG BP "HUNGERBERG"

St

(gemessen an der Straßenbegrenzungslinie)

4.2                                       Straßenbegrenzungslinie

8.3.1                                 Wasserschutzgebiet Zone W I (Brunnenareal)

griffsregelung nach  8a BNatSchG zur Kompensation des Eingriffs

dienen

als Kompensationsmaßnahme im Sinne der Eingriffsregelung nach

 §8a BNatSchG

regelung nach §8a BNatSchG

als Maßnahme zur Eingriffsminderung im Sinne der Eingriffs-
10.3.1                                Naturpark "Neckartal-Odenwald" (bestehende Abgrenzung)

10.3.4                                Vorschlag zur Ausweisung von "Bonschel" und "Bonschelkinge"

sowie der Hänge am "Galgenberg" als Naturschutzgebiet

N
11.0      Kennzeichnung von Maßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung in

__________________________________________________________________

11.1                                    Minderungsmaßnahme

und Ausgleichsermittlung des Grünordnungsplanes

der Bauleitplanung nach §8a BNatSchG basierend auf der Eingriffs-

nach §24a NatSchG Ba-Wü

11.2                                    Kompensationsmaßnahme (Ausgleich und Erstatz)

11.3                                    Kompensationsmaßnahme für Eingriff in geschütztes Biotop

Minderungsmaßnahme M 3

festgelegt.

genehmigungsverfahren durch die Untere Baurechtsbehörde im Einzelfall

Die Höhenlage des Fußbodens des ersten Vollgeschosses wird im Bau-Minderungsmaßnahme M 2

Minderungsmaßnahme M 5

Die Abstandsregelung zu Wald gemäß LBO bleibt unberührt.

untersagt. (Vorhandene Gebäude besitzen Bestandsschutz.) Minderungsmaßnahmen M 4c und M 4d

ein Prüfzeugnis im Baugenehmigungsverfahren zu belegen. Der Unterbau

Die Versickerungsrate einschl. des Dauerhaftigkeitsnachweises ist durch 

belägen mit einer Versickerungsrate von => 200 l/s/ha auszustatten.

Empehlung: Empfohlen werden die bereits im Baugebiet "Waldsteige West II" 

verwendeten Einkornbetonsteine oder vergleichbare Alternativen.

Erschwernisse für Rollstuhlfahrer sind zu vermeiden.

Die getrennt geführten Fuß-, Pflege- und Instandhaltungswege sind mit einer

max. Breite von 2,5 m herzustellen.

heben, um Biotopflächen/Pflanzflächen möglichst wenig zu zerschneiden.

Die Zufahrtsbereiche zu den Gebäuden dürfen nur eine Breite von max. 6,0 mKompensationsmaßnahme K 2.3

pflanzung richtet sich nach den Erfordernissen des Untergrundes, die bei Um-

werden und für die Gartenbewässerung verwendet werden. Die Ausführung und Be-

serung erfolgt in das öffentliche Kanalnetz. Der erforderliche Anschluß ist

setzung der zugeordneten Baumaßnahmen zu ermitteln sind. Die Überlaufentwäs-

dafür vorzusehen.

__________________________________________________________________

1.9    Geländeverfüllung (§9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauGB)

Minderungsmaßnahme M 6

mit Unterboden abgedeckt werden.

tragen, zu lagern und weiter zu verwenden. Er darf weder versiegelt noch 

Beim anfallenden Erdaushub ist der Oberboden im Baugebiet geordnet abzu-Die im Sinne der Eingriffsregelung bei der Bauleitplanung gemäß §8a BNatSchG

im Grünordnungsplan zusätzlich ausgearbeiteten Kompensationsmaßnahmen 

(Ausgleich und Ersatz) werden in den Bebauungsplan als Gebot im Sinne von 

1.10   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

__________________________________________________________________

       und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 §9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB übernommen.

Notwendige Kompensationsmaßnahmen gemäß Grünordnungsplan

K 2.2(K-Ü) K 3.1  K 5.1  K 5.1.1  K 5.1.2  K 5.1.3  K 5.1.4(K-B)  K 5.1.5  K 5.1.6  K 5.1.7

werden. Für die nicht selbstklimmenden Kletterpflanzen sind Rankkon-

struktionen anzubringen. Pro Kletterpflanze ist eine offene Pflanzfläche

von mind. 0,5 m2 herzustellen.

0,8 m sind, sind mit Kletterpflanzen zu begrünen.

höher als 1,4 m sind sowie Stützmauern, die durchschnittlich höher als

Alle Zäune, die weniger als 1,0 m hohe seitliche Begrünung aufweisen und

Begrünung von Einfriedeungen  -  Minderungsmaßnahme M 4b

offene Pflanzfläche von mind. 0,5 m2 herzustellen.

gemäß Pflanzenliste im Anhang zu verwenden. Pro Kletterpflanze ist eine

Für jeweils 5,0 m Länge ist eine Kletterpflanze in der Größe 100/125

Grundstücksflächen sind zu 50% als extensive Wiese (zweimalige Mahd nicht 

Abschluß der gemäß GRZ zulässigen Bebauung verbleibenden nicht bebauten

zeichnerisch festgelegt.Diese Flächen sowie die Freiflächen, die nach

Spezielle Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind im Plan

Pflanzgebot  -  Kompensationsmaßnahme K 1.1
vor dem 1. Juni) und zu 50% als Pflanzflächen herzustellen.

werden diese bei den Pflanzgeboten angerechnet.

Soweit standortheimische Gehölze oder Bäume vorhanden und erhalten sind,

Dachbegrünung  -  Kompensationsmaßnahme K 1.3

50% der flach geneigten Dächer bis 30  sind unter Beachtung der FLL-

Richtlinie von 1995 extensiv zu begrünen.

Planzeichenverordnung im Bebauungsplan zeichnerisch festgelegt und genießen

bei Verlust oder natürlichem Abgang artengleich bzw. nach der Pflanzenliste

Zu erhaltende Bäume und Sträucher dürfen nicht beseitigt werden und sind

Bestandsschutz.

Generell genießen im Geltungsbereich alle standortheimischen Gehölze sowie

standortheimischen Bäume, die einen Stammdurchmesser (gemessen in 1 m Höhe)

Baufenster stehen. Sie sind zu erhalten und artgerecht zu pflegen.

von mehr als 20 cm aufweisen Bestandsschutz, sofern sie nicht in einem

im Anhang zu ersetzen.

soweit diese mit Kohle, Braunkohle oder Holz betrieben werden.

__________________________________________________________________

anlagen (Kleinfeuerungsanlagen) für Heizzwecke nicht errichtet werden,

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes dürfen Einzelfeuerungs-

bestimmte luftverunreinigende Stoffe nicht verwendet werden dürfen

1.13    Gebiete in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

1.14    Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Aufenthaltsräume in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen (Pflege-

anstalt, Klinikbereich) sollen gegen Außenlärm durch technische Vorkehr-

ungen (z.B. Schallschutzfenster) so geschützt werden, daß bei geschlossenen

ein solcher von 30 dB(A) nicht überschritten wird.

Türen und Fenstern ein Pegelwert "Innen" von 35 dB(A) tags und bei Nacht

Diese Innenlärmpegel können bei Büroräumen tagsüber um 5 dB(A) und

vergleichbaren Räumen um 10 dB(A) höher liegen.

schwarze Materialien und Anstriche werden nicht zugelassen.

_________________________________________________________________________

einhalten. Der Abstandsstreifen ist mit heimischen Gehölzen zu bepflanzen

Diese Zäune müssen einen Abstand von mind 1,0 m zur Grundstücksgrenze

Einfriedungen sind als durchlässige Drahtzäune bis 2,0 m Höhe zulässig.

2.3    Einfriedungen (§74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)  -  Minderungsmaßnahme M 4b

(s. Pkt. 1.11 - Pflanzgebot). Damit sich Kleinsäuger ungehindert fortbe-

wegen können, sind diese Zäune so zu errichten, daß sie einen Abstand von

20 cm zum Boden aufweisen.

Im Bereich der ebenerdigen Stellplätze sind keine umlaufenden Einriedungen

mit Mauerwerk, Holz, Metall- oder Kunststoffzäunen zugelassen. Als

Abgrenzungselement sind ausschließlich Pflanzhecken möglich.

3.0    Darstellungen und sonstige Hinweise ohne Festsetzungscharakter

3.1    BodenfundeBeim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt wer-

den. Diese sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-

meinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des

4. Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten,

sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit

einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§20 DSchG). Auf die 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach DSchG wird verwiesen.

3.2    Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Nachrichtliche Übernahme der 110-kV-Freileitung der Badenwerk AG sowie

Gasleitung der Stadtwerke Mosbach. Bei Errichtung der Gebäude sind

3.3    Wasserschutzzonen - Zone W I, W II und W IIIA

Nachrichtliche Übernahme der Wasserschutzzonen W I, W II und W IIIA.

Auf die in der Rechtsverordnung enthaltenen Schutzbestimmungen

wird hingewiesen. Diese sind zu beachten.

3.5    Wasserwirtschaft
Bei Aufkommen des Verdachts von bisher offiziell unbekannten Altablage-

rungen im Bebauungsplanbereich ist sofort Hinweis bei der Großen Kreis-

stadt Mosbach zu erstatten.

3.6    Schutzgebietsausweisungen

Nachrichtliche Übernahme der Abgrenzung des Naturparks "Neckartal-

Odenwald" (Verordnung des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft,

Umwelt und Forsten vom 6.10.1986 sowie Änderung der Verordnung des

Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 17.8.1995) und des Landschafts-

schutzgebietes "Elzbachtal" (Verordnung des Landratsamtes Neckar-

Odenwald-Kreis vom 13.6.1991). Die in den Rechtsverordnungen enthal-

tenen Schutzbestimmungen sind zu beachten.

Empfehlung: Schutzgebietsausweisung und Erhaltungspflege als land-

schaftsökologische Empfehlung

E 3.2  E 3.2.5  E 4.2.1  E 4.2.2  E 4.2.3  E 5.1.6

Geplante Ausweisung von "Bonschel und Bonschelklinge" sowie "Galgen-

berg" in den im Grünordnungsplan dargestellten Grenzen als Natur-

schutzgebiet.
3.7    Baustelleneinrichtung  -  Minderungsmaßnahme M 5

Generell sind bei der Baustelleneinrichtung die entsprechenden

DIN-Normen (DIN 18920) und Richtlinie für die Anlage von Straßen

(RAS) einzuhalten.

2.4    Ordnungswidrigkeiten (§75 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne §75 LBO handelt, wer die Festsetzungen der

hiermit nach §74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt.

Bekanntmachung in der Rhein-Neckar-Zeitung

GRZ darf nicht überschritten werden.

Die in den Sondergebieten SO1, SO7, SO8, SO10 und SO11 festgesetzte

M 4.a

3.2

K-B

N

N

N

hier: Gasleitung

6.2                                      unterirdisch

die erforderlichen Schutzabstände einzuhalten.

der Eingriffsregelung nach §8a BNatSchG zur Kompensation

des Eingriffs dienen

(§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB), die im Sinne
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8.2                                    Umgrenzung der Flächen für die Wasserwirtschaft,

den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

(hier: Überschwemmungsgebiet)

11.4                                    Kompensationsmaßnahme für Eingriff in Retentionsraum der Elz

K-Ü
11.5                                   Schutzgebietsausweisung und Erhaltungspflege als

landschaftsökologische Empfehlung

4.2.3

lichkeit durch ein Gutachten zu bescheinigen. Beurteilungsgrundlage ist

ort ausreichend zu erkunden und ggf. zu sanieren sowie die Unbedenk-

klassifiziert. Bei Umnutzung oder baulichen Veränderung ist der Stand-

stellt eine Altlastverdachtsfläche dar und ist als E 1-2 Standort

Das Flst. Nr. 2632, ehem. Wäscherei Joh. Anstalten, Objekt Nr. 685,

3.4    Umweltschutz

die gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Umwelt-/ Sozialministeriums

über Orientierungswerte für die Bearbeitung von Altlasten und Scha-

densfällen vom 16.09.1993. Veränderungen am Standort (Nutzungsände-

rungen, Errichtung baulicher Anlagen, besondere Vorkommnisse u.ä.)

sind dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Umweltschutzbehörde,

unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

vom 25.05.1987

Genehmigung gemäß §78 WG Ba-Wü nach Maßgabe der Rechtsverordnung

Im Überschwemmungsgebiet bedürfen Veränderungen der wasserrechtlichen

NP

WIII

WII

WI

teiche ist verboten. Diese sind der Kanalisation zuzuführen.

Das Einleiten von Haushalts- und Produktionsabwässern in die Versickerungs-

Der Aufstellungsbeschluß wurde ortsüblich bekanntgegeben

Minderungsmaßnahme M 4a
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1.8    Versorgungsflächen (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.11   Pflanzbindung (§9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

(§9 Abs. 1 Nr.25b BauGB)  -  Minderungsmaßnahme M 5

(§9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)
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abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal zulässigen 
Gebäudelänge von 70 ma 70m

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 und (3) BauGB)

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, 
    STELLUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) 2 BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG

Sondergebiet: Zweckbestimmung Wohn- und PflegeheimeSO1.1 

maximale Zahl der Vollgeschosse2.1

3.1

III
maximal zulässige Grundflächenzahl2.2

Baugrenze3.2

0,45

4.1 Grenzen des Teiländerungsbereiches des Bebauungsplans "Johannes-Diakonie, Nr. 1.54 D" 

4. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS
     (§ 9 (7) BauGB)

6. SONSTIGE PLANZEICHEN UND -DARSTELLUNGEN

bestehende Gebäude6.1

maximal zulässige Geschossflächenzahl2.3 1,35

bestehende Flurstücksgrenzen mit Grenzpunkten6.2

Füllschema der Nutzungsschablone6.5

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise

Geschossflächenzahl (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse

-

Umriss geplanter Neubau6.3

geplanter Gebäudeabbruch6.4

Stromleitung 20 kV5.1

5. VERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 (1) 13 BauGB)

Steuerungskabel5.2

Schutzzone für Versorgungskabel5.3

VERFAHRENSVERMERKE

Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung

Bekanntmachung

am 17.05.2017

3.2

am 18.02.20173.1

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB

vom 27.02.2017 bis 31.03.2017

am 20.05.2017 Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB

am 17.05.2017Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB

am 18.02.2017Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB

am 23.11.2016Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

3.

6.

5.

4.

2.

1.

RECHTSGRUNDLAGEN
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) m.W.v. 24.10.2015

Landesbauordnung (LBO)
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010,357, ber. S. 4169), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11.11.2014 (GBl. S. 501) m.W.v. 01.03.2015

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) m.W.v. 20.09.2013

Planzeichenverordnung (PlanZVO)
in der Form vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58),
zuletzt geändert durch den Artikel 2 des Gesetzes  vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 


